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Die Ausrichtung einer Website auf Kunden in 

einem anderen Land ….. 
 

… führt zur Anwendung nationaler Regelungen des entsprechenden Landes. Besonders relevant sind 

für den deutschen Bereich das Fernabsatzgesetz, das Telemediengesetz und das Datenschutzgesetz. 

 

 

 

Der Europäische Gerichtshof beschäftigt sich derzeit mit der Frage, wann eine derartige Ausrichtung 

angenommen werden muss. 

 

Anhängig sind die Rechtssachen C-585/08 (Peter Pammer gegen Reederei Karl Schlüter GmbH & 

Co.KG) und C-144/09 (Hotel Alpenhof GesmbH gegen Oliver Heller). Am 18.05.2010 hat die 

Generalanwältin beim Europäischen Gerichtshof, Verica Trstenjak, die Schlussanträge gestellt und im 

Rahmen dessen einen Katalog an Kriterien vorgelegt. 

 

 

Einleitend führt die Generalanwältin hierzu wie folgt aus: 

 

 

„Der Begriff des Ausrichtens der Tätigkeit ist …. nicht so weit, dass er die bloße Abrufbarkeit 

einer Website im Internet meint; zugleich kann das Ausrichten der Tätigkeit sowohl über 

interaktive als auch über passive Websites erfolgen. Wo die Trennlinie verläuft zwischen 

Websites, über die der Unternehmer seine Tätigkeit auf den Wohnsitzmitgliedstaat des Ver-

brauchers ausrichtet, und solchen, über die er seine Tätigkeit nicht darauf ausrichtet, ist in je-

dem Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles zu bestimmen. Diese Beur-

teilung hat in jedem Einzelfall das nationale Gericht vorzunehmen …, der Gerichtshof muss 

ihm aber klare Kriterien an die Hand geben, nach denen es beurteilen kann, ob der Unter-

nehmer seine Tätigkeit auf den Wohnsitzmitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet.“ 

 

 

Diese Kriterien sind wie folgt gefasst: 

 

1. Der Inhalt der Website im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist zu berücksichtigen. Hierbei 

ist zu beurteilen, ob aus der Website ersichtlich ist, dass der Unternehmer bewusst auf den 

Abschluss von Fernabsatzverträgen mit Verbrauchern aus anderen Mitgliedstaaten hinwirkt, 

ob er ihnen also den Abschluss von Fernabsatzverträgen anbietet und sie dazu veranlasst. 

Von Bedeutung sind hier folgende Informationen auf der Website: Angabe der inter-



nationalen Vorwahl bei der Telefon- und Faxnummer, Hinweis auf eine eigene Service-

nummer für Verbraucher aus dem Ausland, Wegbeschreibung von anderen Mitgliedstatten 

zu dem Ort, an dem der Unternehmer seine Tätigkeit ausübt, Möglichkeit der Abfrage, ob 

eine Ware auf Lager ist oder ob eine Dienstleistung erbracht werden kann, Möglichkeit für 

Verbraucher aus anderen Mitgliedstaaten, einen Newsletter über Dienstleistungen und Wa-

ren im Angebot des Unternehmers zu abonnieren. Bei interaktiven Websites ist relevant, ob 

der Verbraucher, wenn er beim Vertragsschluss seine Adresse angibt, die Möglichkeit hat, 

zwischen mehreren Mitgliedstaaten, unter denen sich auch der Mitgliedstaat seines Wohn-

sitzes befindet, zu wählen. 

 

 

2. Geschäfte, die der Unternehmer mit Verbrauchern aus anderen Mitgliedstaaten in der 

Vergangenheit abgewickelt hat, sind zu beachten. Wenn der Unternehmer mit einer Vielzahl 

von Verbrauchern aus einem anderen Mitgliedstaat Verträge abschließt, dann ist von einer 

entsprechenden Ausrichtung auszugehen. 

 

 

3. Die verwendete Sprache kann ein Kriterium sein, insbesondere dann, wenn zwischen 

mehreren Sprachen gewählt werden kann. Denn mit der Sprachwahlmöglichkeit zeigt der 

Unternehmer bewusst, dass er auch mit Verbrauchern aus anderen Mitgliedstaaten Verträge 

abschließen möchte. 

 

 

4. Die Verwendung einer top-level Domain ist insbesondere dann ein Kriterium, wenn das 

Unternehmen die Domain eines anderen Staates verwendet, in dem es keinen Sitz hat. Die 

Verwendung von staatsunabhängigen Domain-Namen ist ein Hinweis darauf, dass der Unter-

nehmer seine Tätigkeit nicht nur auf den Mitgliedsstaat seines Sitzes ausrichtet, sondern 

auch auf andere Mitgliedstaaten; jedoch nicht auf alle Mitgliedstaaten. 

 

 

5. Schließlich ist Kriterium für die Ausrichtung auf einen anderen Mitgliedsstaat die Werbung in 

dem entsprechenden Staat.  

 

 

 

Es ist damit zu rechnen, dass der Europäische Gerichtshof den Schlussanträgen der Generalanwältin 

folgen wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Als Konsequenz tritt Rechtssicherheit insoweit ein, dass Kriterien feststehen, wonach eine Aus-

richtung einer Website auf einen anderen Staat anzunehmen ist. In diesem Fall müssen die Website 

oder der entsprechende Teil der Website, bzw. Geschäfte, die über diese Website abgewickelt wer-

den, nach nationalem Recht beurteilt werden.   
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